
Beregnung von Gartenanlagen mit Grundwasser  
Wir möchten die Bevölkerung darauf hinweisen, dass im Landkreis Rastatt und dem 
Stadtkreis Baden-Baden verschiedene Perfluorierte Chemikalien (PFC) in 
landwirtschaftlich genutzten Böden und im Grundwasser nachgewiesen wurden. 
Dabei handelte es sich vor allem um eine Mischung mehrerer Substanzen, 
insbesondere um PFOA, PFHpA, PFHxA, PFPA und PFBA. Betroffen von den mit 
PFC verunreinigten Böden sind verschiedene landwirtschaftliche Flächen auf dem 
gesamten Gemarkungsgebiet.   
Aufgrund der Datenlage und dem Vorliegen von erhöhten Werten in Einzelbrunnen 
spricht das Landratsamt folgende Empfehlung aus: 
  
Auf eine Beregnung mit Grundwasser der Kleingärtenanlagen etc. sollte 
verzichtet und die Bewässerung der Anlagen mit Trinkwasser oder 
Regenwasser vorgenommen werden.  
Um Aussagen über die tatsächliche Belastung zu erhalten, empfehlen wir eine 
Analyse auf PFC durchzuführen und die Ergebnisse dem Landratsamt zur 
Beurteilung zu überlassen. 
 
Zur eigenen Vorsorge bitten wir Sie, auf die Entnahme von Grundwasser zu 
verzichten. 
Selbst wenn das Grundwasser auch nur zur Beregnung von Rasenflächen genutzt 
wird, kann ihr Grundstück mit PFC belastet werden. 
 
Bitte bedenken Sie auch, dass der durchschnittliche Bedarf für die 
Gartenbewässerung bei ca. 10 m³ im Jahr liegt. Bei Kosten von ca. 1,23 € je m³ 
handelt es sich um einen Betrag von ca. 12,00 € pro Jahr (ohne 
Abwassergebühren).
Anträge und Hinweise zum Einbau eines Wasserzählers für die Gartenberegnung 
erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung Hügelsheim - Rechnungsamt, Zimmer 6 
oder auf der Homepage der Gemeinde Hügelsheim unter www.huegelsheim.de.
 
Bei Fragen zum PFC wenden Sie sich bitte an:
- Landratsamt Rastatt, PFC-Geschäftsstelle, Herr Reiner Söhlmann, Tel. 
07222/3814245,
E-Mail: r.soehlmann@landkreis-rastatt.de

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Regierungspräsidiums Karlsruhe, 
des Landkreises Rastatt oder der Stadt Baden-Baden abrufbar.
Die Gemeinde Hügelsheim, die Stadtwerke Baden-Baden werden in
Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Rastatt weitere Untersuchungen vornehmen 
und informieren. Wir bitten um Verständnis, dass keine persönlichen oder 
grundstücksbezogenen Daten veröffentlicht werden können.

 
 


